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Däs gefährliche und kurvenreiche ·Teilstück der: Thalstrasse: ,im Be

r'eiche der Steingut- und Por-zellanfabrik in. Aederrp.{ln.q.sd<rr..:f soll in 

den Jahren 1975 und 1976 saniert werden. Eine Verbreiter!lng. der Fahr-

( bahn und eirie Verbe·sserung ·-&er ·Lini'en:führung des he~tige:n 'J:'rass~s 

· :läs@t sich wegen der bept~henden p-ebe;r;paulWg ni,cht realisieren 9 so 

dass nur eine Umfahrung \iieses En~pa~~e's e-ine _;e:rn:iin.fti~e und" ver

kehrstechnisch einwandf:r;e,ie -Lösung br,i.n,gt. Das K,ant .•. Tief'Qauati\t hat 
·. .. .. . . . . . ., . . r· - .. :' 

. . .. - . ~. .. . .. ·. 

- :fjir die Neuanlage der Thalstrasse zwei Var:ianten eingel_lend. u.nter-
~ . .: ' ~ . . . ' 

. ,s_ucht. Die Variante .~ord. mit. der direkt.en Verbindung von der Garage 
• . . . . : : • . . ! ; . '· • . • :·; : ; • - :. ~ _; ~ ; _. 

: ..• Frey bis 21um AnsGhluss der bestehenden Strasse beim Schützenh~:;tlJ.S 
! • '· . • • . • • , . • . • . • • • • . • •• .· ••· .L ~- ; . ;·_; . r:{_ 

. bringt in ~inanzi~rller ··Hinsicht Vorteile, l;lat. a.ber anderSJ?i ts Q._en 
. . . . . .. ·'· ... . . _; ... ,_ :. '_'::'·.·:.. _: __ .. ,, ··:::;:· 

, . ·-~· _ .. Naql:l,tei1, dass. grassflächig arrondierte. Grundstücke durqhsq~i tten 
C•" ' ' > : ~ • ~ ·, '..:. ~ ; 

werden müssen. ~i~.Variante Süd bedingt ~in zweimaliges Ueb~rq~eren 
• ',.. • • •• • ',, .~. I• .f' ; . :~ .; • ·:. ; '·. : •; ~ " . ·,.'• ·t• 

. :C;ler;:D'Unnern und den Abbruch der ehem~l;igen ,Ha.mrt).erschmiede. 
.. - . ' ' ' ' ; . . . . ~ .. ~ . . '. ; . : .. ·. ' ; :' - ,_.. . ; . · __ · .. 

, ~ _;·.;·::,:Pi:~ Kant .. Denkmalpflege hat gegen den Abbruch CliE?ses Gebäudes 
-~ ' "' :~- .. _:·'i_':' ·. :.:' 

C 'I , ! ,,Be:=~cl1w?rde erhoben, mit der Begründung, dieses verdiene .sowohl durch 
.. -~ ",.. .. ·. --~ -~ ,-~ r ... c- \~! 

· . i·ßeip.en E~genwert, als auch durch seine historische Bedeutun~ als 
i- ~:·:- •• • : ... ' ·- • 

Wiege._· der von Roll' sehen Eisenindustr?-e . erhal te-9- zu bf-e~pe~ .. Dieses 
. •.·. .L : . ~ .. ::' ,_: . 1_.. 

.Argument p.nd die wirtschaftlichen Erwägungen führten _zp.m En.:_tsc}leid, 
.;..•... . ,: .. ,: ·. 

'd-;ieVariante Nord zu verwirklichen. 

· · Ap.fgr.und von § 11 bis . des Kant. Baugesetzes und im Einyernehmen mit 

dem Gemeinderat hat das Bau-Departemept einen Strassen- und Baulinien-
. . ' . . . . . . ; :;: ·, ,!_,::~i <:·,.: :J: 

. p~an ausarbeiten lassen. Die öffentliche Auflage dieses Planes er-

fblgte _in: de;r- . Zeit vom 5. Ma{ .. :b,:J"~: -4,..-.· .. ;t,~i i975}. be'im'·I6\~is.bi:tüakt II 
. . . . . ·. ·: · .. ../ .. - ! ·---·· ' .... :·._, -~- . . .. 

in Olten und i!ll Gemeinderatszimmer in Aedermannsdorf. Innert der Auf-

lf1gefrist. ~-~.!l~e~ zwei Einsprach~~ ~in/ 'rifikrich von: 
:. < : :·. 
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l. Rössler AG, Steingut- und Porzellanfabrik, Aedermannsdorf 

2• Urs Büchin 9 zur Zeit in Kanada, vertreten durch Herrn Villiger, 

Luterbach. 

Beamte des Bau-Departementes führten in Aedermannsdorf und in Solo~ 

thurn am 25. und 26. Juni 1975 die Einspracheverhandlungen durch. 

II. 

Die Einsprecher sind Grun'de.igentümer in dem durch den "Plan berührten 

Gebiet._Die Einsprachen-wurden fristgerecht eingereicht, weshalb auf 

sie einzutreten ist.- : l'.'"" 
,.: .. 

Der }tegierung$rat· .stellt fest' und zieht.;:in ErwägiliJ.g·:; ::'·. ; ___ : ( 

Einsprache Nr. 1:: Firma· R.~ssler AG, AedetmcidHsdörl/ Eigentüillerin 
vo:n. GB Nr •. 52:3 und 518.:.:, -~ · · · 

Die<Einsprache.richtet·~ich"gegen die Lihl~nfUhrtillg im Bereiche des 

Grundstückes GB Nr. 52:3.\ D~nt1ch wird verlangt' 9 das~ die Strassen

führung noch weiterhördwi:irts' entlang dem Rickenbach veriegt wird. 

Für d€m Landverlust wird' Anspruch auf Realer·satz vom Grundstück GB 

Nr. 521 angrenzend an. die Parzelle Ni:-. 722 gerwünscht. Im wei tern 

sollte in der Zonenplanung ·dü~ Möglichltei t ·zur Erstellung eines Mehr

familienhauses auf.· GB Nr. 518 vorgesehen werden. 
. . .. 

Eine normengerechte Linienführurig 1Eis~t ein weiteres Verschieben nach 

'· I 
l 
l 

Norden nicht zu, so'das~ auf diesen Einsprachepunkt nicht eingetreten 

werden kann. Die übrig~n zwei' Punkte sind auf das Landerwerbsverfah~-e~ 
resp. auf die Zonenplanung-dei-Gemeinde zu verweisen und sind nicht 

·, . . 

Gegenstand der :Plangenehmigung." Ahlässlich der Einspracheverhandlung 

konnte sich der Vertreter der Firma Rössler AG überzeugen, dass -·eine 

Planänderung aus verkehrs- und planUngstechnischen Gründen nicht mehr 

möglich ist. Die Firma Rössler hat mit Schreiben vom 3. Juli 1975 

ihre Einsprache zurückgezogen. 

_;§_insprache Nr. 2: Herr Urs Büchin, vertreten durch Herrn Vill:i,ger, 
:tuterbach; Eigentümer von GB Nr. 522, 

Herr Villiger hat im_ Auftrage von Herrn Urs Büchin vorsorglich~._,Ein

sprache gegen die geplante Umfahrungsstrasse erhoben. Dem Begehren 

für ein Linksabbiegen beim Anschluss südlich des Schütze~~auses und 

I 
I 



( 

( 

- 3-

dem Verschieben der Linienführung in südlicher Richtung~ kann aus 

Verkehrssicherheitsgründen und wirtschaftlichen Erwägungen nicht 

entsprochen werden. Nachdem Herr Villiger anhand des Strassen- und 

Baulinienplanes eingehender orientiert wurde, hat er am 26.6.1975 

die Einsprache zurückgezogen. Die Einsprache wird somit gegenstandslos 

und kann abgeschrieben werden. 

III. 

Das Planverfahren wurde ordnungsgemäss durchgeführt. Gegen den vor

liegenden Plan selbst sind keine technischen Einwendungen zu erheben. 

Aus diesem Grunde ist der Strassen- und Baulinienplan im Sinne der 

vorstehenden Feststellung zu genehmigen. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Strassen- und Baulinienplan der Thalstrasse in der Gemeinde 

Aedermannsdorf 1 Abschnitt Grenze Matzendorf bis Grenze Herbetswil 1 

wird genehmigt. 

2. Die Einsprachen der .Firma Rössler AG und von Herrn Urs Büchin werden 

als gegenstandslos abgeschrieben. Für den Fall~ dass mit den be

troffenen Grundeigentümern über den Erwerb des erforderlichen Lande~ 

keine gütliche Einigung zustande komroten sollte, wird das Expropri

ationsverfahren eingeleitet. Das Bau-Departement wird mit dem Voll

zug beauftragt. 

Der Staatsschreiber: 

.Ausfertigungen: 

Bau-Departement (3) vB/me 

Juristischer Sekretär des Bau-Departementes (3) 

Kant. Tiefbauamt (5) mit 2 genehmigten Plänen 

Kant. Amt für Raumplanung mit 1 genehmigten Plan 

Ammannamt der Einwohnergemeinde Aedermannsdorf mit 1 genehmi~en Plan 

Kreisbauamt II, 01 ten miJ_l genehmigten Plan 
Baukommission .Aedermannsdorf 
Herrn Fritz Schürch, Präs. der Kant. Schätzungskommission~ Dulliken 
Amtsblatt (Publikation der Genehmigung) 

Sämtliche Einsprecher PER EINSCHREIBEN 
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